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Grundlegende Informationen 
 

Dieses Merkblatt informiert Sie darüber, welche sprachlichen Studienvoraussetzungen in den 
Bachelorstudiengängen an der JLU gefordert werden, wann sie nachzuweisen sind und wie die 
geforderten Sprachkenntnisse - ggf. im Studienverlauf - erworben werden können. Es beschreibt also, 
welche Sprachkenntnisse Sie schon haben müssen, um Ihr Studium beginnen zu können, bzw. wann 
Sie ein bestimmtes Niveau erreicht haben müssen, um weiterstudieren zu können.  

 

Rechtliche Grundlagen 
Das Hessische Hochschulgesetz (HSchulG HE) regelt im §54 Abs. 4, dass Studierende unter Vorbehalt 
eingeschrieben werden können, sofern innerhalb der ersten beiden Semester bestimmte Kenntnisse 
oder Fertigkeiten nachgeholt werden.  
An der JLU werden die für einen Studiengang oder ein Studienfach benötigten Kenntnisse oder 
Fertigkeiten in den Speziellen Ordnungen der Studiengänge geregelt. Das heißt, dass die Regelungen 
der einzelnen Studiengänge sehr verschieden sein können. Den genauen Wortlaut der jeweiligen 
Regelung finden Sie in den Speziellen Ordnungen unter www.uni-giessen.de/mug/7/findex35.html.  
Bitte beachten Sie: Die hier aufgeführten Regelungen betreffen nur die JLU! Andere Hochschulen 
haben eigene Regelungen. 

 

Nachweiszeitpunkte 
Prinzipiell werden an der JLU drei Zeitpunkte unterschieden an denen Sprachvoraussetzungen geprüft 
werden: 

1. Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn 
2. Innerhalb der ersten beiden Studiensemester 
3. Bis zum Besuch bestimmter Module 

Bei den jeweiligen Regelungen steht immer dabei, zu welchem Zeitpunkt der Nachweis verlangt wird. 
Hat man bereits einen „höherwertigen“ Nachweis, so deckt dieser auch immer die vorherigen 
Nachweise ab.  
 

Nachweismöglichkeiten 
Jeder Studiengang/jedes Studienfach definiert eigene Nachweismöglichkeiten. Allen gemein ist, dass 
es sich um Nachweise von offiziellen Stellen handeln muss. Darunter fallen beispielsweise 
Schulzeugnisse, Sprachzertifikate oder abgelegte Prüfungen an Universitäten. Private Nachweise, wie 
beispielsweise Briefe von Austauschfamilien, werden nicht anerkannt. 

 

Wer muss Nachweise erbringen? 
Jede Person, die ein Studienfach/einen Studiengang studieren möchte, der Sprachvoraussetzungen 
definiert, muss die nötigen Voraussetzungen nachweisen. Alle Bachelorstudiengänge, die Nachweise 
verlangen, finden Sie in dieser Broschüre, d.h. Studiengänge, die keine Sprachnachweise erfordern, 
sind hier auch nicht aufgeführt. Eine Ausnahme bildet der Studiengang „Berufliche und Betriebliche 
Bildung“. Dessen Sprachvoraussetzungen werden in der Broschüre der Lehramtsstudiengänge 
beschrieben.  
 

http://www.uni-giessen.de/mug/7/findex35.html
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Anglophone Studies (B.A.)  
Der Bachelorstudiengang Anglophone Studies sowie das Nebenfach Anglophone Studies verlangen 
Englischkenntnisse. 

Nachweismöglichkeiten: 

ein Sprachzertifikat, Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER)           

          oder 
eine an einer Hochschule bestandene Englisch-Prüfung, die nachweislich das Niveau B1 des 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen bescheinigt und nicht älter ist als zwei Jahre  

          oder 
sonstige geeignete Nachweise von Englischkenntnissen auf dem Niveau GER B1. 
 
Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn 

 

Angewandte Theaterwissenschaft (B.A.) 
Der Bachelorstudiengang Angewandte Theaterwissenschaft verlangt Englischkenntnisse. 

Nachweismöglichkeiten: 

Realschulabschluss (Abschluss 10. Klasse), nachgewiesen durch Schulzeugnisse 
 
 oder 
„Test of English as a Foreign Language“ (TOEFL): wobei das Testergebnis  

- in der Papierversion (paper-based) mindestens 550 Punkte, 
- in der Computerversion (computer-based) 213 Punkte, 
- in der Internet-Version (iBT) mindestens 79 Punkte betragen muss; 

 
          oder 
„International English Language Testing System“ (IELTS): Mindestgesamtnote „6“ 
 
          oder 
Nichtschülerprüfung in Englisch: mindestens 11 Punkte            
         
          oder 
Nachweise, die nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GeR) mit mindestens 
Niveaustufe C1 zertifiziert sind,  
 
          oder 
Abschluss eines englischsprachigen Bachelorstudiengangs. 
 
Nachweiszeitpunkt: 

Innerhalb der ersten beiden Fachsemester 
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Biologie (B.Sc.) 
Der Bachelorstudiengang Biologie verlangt Englischkenntnisse auf Niveau B1 GER. 

Nachweismöglichkeiten: 

Abiturzeugnis;  
 
          oder 
Oberstufenzeugnisse oder den Nachweis über mindestens vierjährigen Schulunterricht in Englisch;  
 
          oder 
Nachweis über erfolgreich absolvierte Sprachkurse im Umfang von mindestens 120 Stunden;  
 
          oder 
Fachgutachten oder Lektorenprüfungen über Sprachkenntnisse, die durch Auslandsaufenthalte, 
Universitätssprachkurse oder im Selbststudium erworben wurden;  
 
          oder 
Sprachzertifikat UNIcert Stufe I; 
 
 oder 
„Test of English as a Foreign Language“ (TOEFL): wobei das Testergebnis  

- in der Papierversion (paper-based) mindestens 550 Punkte, 
- in der Internet-Version (iBT) mindestens 43 Punkte betragen muss; 

 
          oder 
einen anderen vom Prüfungsausschuss als gleichwertig anerkannten Nachweis. 
 
Nachweiszeitpunkt: 

Innerhalb der ersten beiden Fachsemester 

 

Chemie (B.Sc.) 
Der Bachelorstudiengang Chemie verlangt Englischkenntnisse auf Niveau B1 GER. 

Nachweismöglichkeiten: 

Abiturzeugnis;  
 
          oder 
Oberstufenzeugnisse oder den Nachweis über mindestens vierjährigen Schulunterricht in Englisch;  
 
          oder 
Nachweis über erfolgreich absolvierte Sprachkurse im Umfang von mindestens 120 Stunden;  
 
          oder 
Fachgutachten oder Lektorenprüfungen über Sprachkenntnisse, die durch Auslandsaufenthalte, 
Universitätssprachkurse oder im Selbststudium erworben wurden;  
 
          oder 
Sprachzertifikat UNIcert Stufe I; 
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 oder 
„Test of English as a Foreign Language“ (TOEFL): wobei das Testergebnis  

- in der Papierversion (paper-based) mindestens 550 Punkte, 
- in der Internet-Version (iBT) mindestens 43 Punkte betragen muss; 

 
          oder 
einen anderen vom Prüfungsausschuss als gleichwertig anerkannten Nachweis. 
 
Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn 

 

Evangelische Theologie 
Das Bachelorstudienfach Evangelische Theologie verlangt als Hauptfach Kenntnisse in Latein. 

Nachweismöglichkeiten: 

Latinum, nachgewiesen durch das Abiturzeugnis oder die Ergänzungsprüfung zur Abiturprüfung; 

 oder 
erfolgreicher Abschluss der Lateinkurse Latein I und Latein II an der Justus-Liebig-Universität Gießen. 

 

Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 

 

Fachjournalistik Geschichte 
Das Bachelorstudienfach Fachjournalistik Geschichte verlangt als Hauptfach Englischkenntnisse. 

Nachweismöglichkeiten: 

Nachweise von Englischkenntnissen, die das Niveau GER B1 bescheinigen. 
 

Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 

 

Geschichte 
Das Bachelorstudienfach Geschichte verlangt als Hauptfach Englischkenntnisse. 

Nachweismöglichkeiten: 

Nachweise von Englischkenntnissen, die das Niveau GER B1 bescheinigen. 
 

Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 
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Griechische Philologie 
Das Bachelorstudienfach Griechische Philologie verlangt Griechischkenntnisse. 

Nachweismöglichkeiten: 

Graecum, nachgewiesen durch das Abiturzeugnis oder die Ergänzungsprüfung zur Abiturprüfung; 

 oder 
erfolgreicher Abschluss der Griechischkurse Griechisch I und Griechisch II an der Justus-Liebig-
Universität Gießen. 

 

Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 

 

Intercultural Communication and Business (B.A.) 
Der Bachelorstudiengang Intercultural Communication and Business verlangt je nach gewähltem 
Hauptfach Englisch-, Französisch- oder Spanischkenntnisse. Schauen Sie sich zu den Details bitte die 
Regelungen der Studiengänge Anglophone Studies bzw. Romanistik an.  

 

Katholische Theologie 
Das Bachelorstudienfach Katholische Theologie verlangt als Hauptfach Kenntnisse in Latein. 

Nachweismöglichkeiten: 

Latinum, nachgewiesen durch das Abiturzeugnis oder die Ergänzungsprüfung zur Abiturprüfung; 

 oder 
erfolgreicher Abschluss der Lateinkurse Latein I und Latein II an der Justus-Liebig-Universität Gießen. 

 

Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 

 

Komparatistik (B.A.) 
Der Bachelorstudiengang Komparatistik verlangt Englischkenntnisse. 

Nachweismöglichkeiten: 

ein Sprachzertifikat, Niveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER)           

          oder 
eine an einer Hochschule bestandene Englisch-Prüfung, die nachweislich das Niveau B1 des 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen bescheinigt und nicht älter ist als zwei Jahre  

          oder 
sonstige geeignete Nachweise von Englischkenntnissen auf dem Niveau GER B1. 
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Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn 

 
Kunstgeschichte 
Das Bachelorstudienfach Kunstgeschichte verlangt als Hauptfach Kenntnisse in zwei Fremdsprachen. 

 

Nachweismöglichkeiten: 

Ein Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen, der das Niveau GER B1 bescheinigt UND ein Nachweis 
von Fremdsprachenkenntnissen, der das Niveau GER A2 bescheinigt. 
 

Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 

 

Kunstpädagogik 
Das Bachelorstudienfach Kunstpädagogik verlangt als Hauptfach Kenntnisse in zwei Fremdsprachen. 

Nachweismöglichkeiten: 

Ein Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen, der das Niveau GER B1 bescheinigt UND ein Nachweis 
von Fremdsprachenkenntnissen, der das Niveau GER A2 bescheinigt. 
 

Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 

 

Hinweis: Neben den Fremdsprachenkenntnissen muss für das Hauptfach und das große Nebenfach (40 
CP) auch die künstlerische Eignung nachgewiesen werden! 

 

Lateinische Philologie 
Das Bachelorstudienfach Lateinische Philologie verlangt Lateinkenntnisse. 

Nachweismöglichkeiten: 

Latinum, nachgewiesen durch das Abiturzeugnis oder die Ergänzungsprüfung zur Abiturprüfung; 

 oder 
erfolgreicher Abschluss der Lateinkurse Latein I und Latein II an der Justus-Liebig-Universität Gießen. 

 

Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 
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Lebensmittelchemie (B.Sc.) 
Der Bachelorstudiengang Lebensmittelchemie verlangt Englischkenntnisse auf Niveau B1 GER. 

Nachweismöglichkeiten: 

Abiturzeugnis;  
 
          oder 
Oberstufenzeugnisse oder den Nachweis über mindestens vierjährigen Schulunterricht in Englisch;  
 
          oder 
Nachweis über erfolgreich absolvierte Sprachkurse im Umfang von mindestens 120 Stunden;  
 
          oder 
Fachgutachten oder Lektorenprüfungen über Sprachkenntnisse, die durch Auslandsaufenthalte, 
Universitätssprachkurse oder im Selbststudium erworben wurden;  
 
          oder 
Sprachzertifikat UNIcert Stufe I; 
 oder 
„Test of English as a Foreign Language“ (TOEFL): wobei das Testergebnis  

- in der Papierversion (paper-based) mindestens 550 Punkte, 
- in der Internet-Version (iBT) mindestens 43 Punkte betragen muss; 

 
          oder 
einen anderen vom Prüfungsausschuss als gleichwertig anerkannten Nachweis. 
 
Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn 

 

Materialwissenschaft (B.Sc.) 
Der Bachelorstudiengang Materialwissenschaft verlangt Englischkenntnisse auf Niveau B1 GER. 

Nachweismöglichkeiten: 

Abiturzeugnis;  
 
          oder 
Oberstufenzeugnisse oder den Nachweis über mindestens vierjährigen Schulunterricht in Englisch;  
 
          oder 
Nachweis über erfolgreich absolvierte Sprachkurse im Umfang von mindestens 120 Stunden;  
 
          oder 
Fachgutachten oder Lektorenprüfungen über Sprachkenntnisse, die durch Auslandsaufenthalte, 
Universitätssprachkurse oder im Selbststudium erworben wurden;  
 
          oder 
Sprachzertifikat UNIcert Stufe I; 
 
 oder 



10 
 

„Test of English as a Foreign Language“ (TOEFL): wobei das Testergebnis  
- in der Papierversion (paper-based) mindestens 550 Punkte, 
- in der Internet-Version (iBT) mindestens 43 Punkte betragen muss; 

 
          oder 
einen anderen vom Prüfungsausschuss als gleichwertig anerkannten Nachweis. 
 
Nachweiszeitpunkt: 

Innerhalb der ersten beiden Fachsemester 

 

Musikpädagogik (B.A.)  
Das Bachelorstudienfach Musikpädagogik als Hauptfach bzw. der Bachelorstudiengang 
Musikpädagogik verlangen Kenntnisse in zwei Fremdsprachen. 

Nachweismöglichkeiten: 

Ein Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen, der das Niveau GER B1 bescheinigt UND ein Nachweis 
von Fremdsprachenkenntnissen, der das Niveau GER A2 bescheinigt. 
Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 

 

Hinweis: Neben den Fremdsprachenkenntnissen muss für das Hauptfachstudium auch die 
künstlerische Eignung nachgewiesen werden! 

 

Musikwissenschaft (B.A.)  
Das Bachelorstudienfach Musikwissenschaft als Hauptfach bzw. der Bachelorstudiengang 
Musikwissenschaft verlangen Kenntnisse in zwei Fremdsprachen. 

Nachweismöglichkeiten: 

Ein Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen, der das Niveau GER B1 bescheinigt UND ein Nachweis 
von Fremdsprachenkenntnissen, der das Niveau GER A2 bescheinigt. 
 

Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 

 

Hinweis: Neben den Fremdsprachenkenntnissen muss für das Hauptfachstudium auch die 
künstlerische Eignung nachgewiesen werden! 

 

Osteuropäische Geschichte 
Das Bachelorstudienfach Osteuropäische Geschichte verlangt Fremdsprachenkenntnisse. 
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Nachweismöglichkeiten: 

Ein Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen, der das Niveau GER B1 bescheinigt. 
 

Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 

 

Philosophie 
Das Bachelorstudienfach Philosophie verlangt als Hauptfach Englischkenntnisse. 

Nachweismöglichkeiten: 

Nachweise von Englischkenntnissen, die das Niveau GER B1 bescheinigen. 
 

Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn oder spätestens nach zwei Fachsemestern 

 
Romanistik (B.A.)  
Der Bachelorstudiengang Romanistik verlangt, je nach gewähltem Hauptfach, Französisch- bzw. 
Spanischkenntnisse. 

Nachweismöglichkeiten: 

ein Sprachzertifikat, Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER)    

                 oder 

eine an einer Hochschule bestandene Französisch- bzw. Spanischprüfung, die nachweislich das Niveau 
A2 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen bescheinigt und nicht älter ist als zwei Jahre  

          oder 
sonstige geeignete Nachweise von Französisch- bzw. Spanischkenntnissen auf dem Niveau GER A2. 
 
Nachweiszeitpunkt: 

Vor der Einschreibung, d.h. vor Studienbeginn 
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